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Manfred Sing

Ethik am Ground Zero: Krieg als moralische Mission
Demokratie und Islam als Kampfbegriffe
zur Legit imierung politischer Gewalt

Nach den Terror anschlägen am 11. Sept ember 2001 leitete die US-Regierung eine Strafakt ion

gegen Afghani stan ein und erklärt e dem Terro rismus den We ltkr ieg, obwo hl keine Einigkeit,

nicht einmal inn erh alb der "Anti-Terror-Allianz", darüb er herrscht e, wer als Terrorist zu gel

ten habe.' Im Folgend en analysiere ich zwei gängige Begrün dun gen für das Bomba rdement

in Afghan istan und für den Anti-Terror-Kampf im Allgemeinen: Eine mor alische, die sich auf

Mensch enr ech te beruft , und eine juristische, die sich als Fort en twicklu ng des Völk errech ts

versteht. Diese Begründun gen legitimierten einen "gewollt en Ausnahmezustand" (Agamben

2002: 177), der rechtlich e Grauzon en erzeugt e und dadurc h die Anti-Terror-Operatio nen

ermöglicht e. Als um fassend er Inte rpretationsrahme n fur die neue Welt lage gewann die war

story vom "Kampf der Kulturen" - frei nach Huntington (1996) - enorm an Popularität. Sie

eignete sich dazu, dem Krieg ebenso wie dem Terro r einen tieferen, .zivilisator ischen' Sinn

zuzu schreiben . Di e amtli che war stoty un terliegt jedoch einer Zweideut igkeit, da sie zugleich

von gewaltb ereiter H offnung und ho ffnungsloser Gewalt erzählt . Zwar bezeich net sie die An

schläge in den USA als Auftakt des "terroristischen Weltkriegs"2, den wir gewinne n müssen;

so ebnete sie nach dem 11. September den Weg von der Weltuntergangsstimmüng zur Kriegs
bereitschaft. Do ch untergraben die Produkte und An lässe des Anti-Terror-Kriegs - Kriegsver

brechen in Afghanistan, Vorbereitungen für einen Irak-Krieg und neue rlich e Terrorakte - den

Sinn der war story selbst. De nn mag sie Gewalt auch fortwährend begründen, verhindern ,

geschweige denn beenden, kann sie sie nicht. Auß erdem sind die war stories des Terrors und

des Ant i-Terror-Kriegs ineinand er verschränkt, setzen sich gegenseitig voraus und wirken selbst

affirmativ, weil sie jeweils die Gegenseite als zur Nied erlage verdammt ansehen un d dabei an

konkurrierende Mythen anknüpfen könn en - an das manichäische Ringen zwischen Gut und

Böse oder an die Neua uflage des Du ells David gegen Go liath .

Der folgende Beitrag versteht sich als Versuch, beide war stories - die des 'Terrors' wie die

des 'Antiterrors' zu dekonstruieren . Auf der einen Seite soll die oft fraglos akzept ierte Verbin

dung zwischen Kultur, Religion, Gewalt und Terror kritisch beleuchtet werden. Auf der ande

ren Seite soll gezeigt werden, wie 'di e Zivilisation' Macht und Mittel einsetzt, um barbarisch e

Methoden als humanitäre Pflicht zu rechtfertigen und anzuwenden.

Menschenwürde als Begründung des gerechten Krieges

Im Februar 2002 u nt erzeichn eten 58 US-amerikanische Professoren u nd In tellektuelle

(H untington, Fukuyama, Etzioni, Wa lzer) den Aufruf "What we're fight ing for" (Internet 6),

in dem sie den Krieg in Afghanistan nich t nur billigten, sondern auch als "gerechten Krieg"

werteten. Die Unterzeich ner lehn en eine Kriegsführung aus pragmatischen und realp oliti schen

Gründen ab, vielmeh r wollen sie den gerechten Krieg mit gemeinsamen Überzeugung en be

gründen, also mit dem, "what is important and reflects on ultimate values" (ebd.). Sie berufen
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sich auf universale Prinzipien wie den Grundsatz, dass alle Menschen frei und gleich geboren

seien;' und begrüßen, dass sich die USA die Verteidigung dieser "American values" zur Pflicht

gemacht hätten, um das Böse mit Gewalt zu stoppen.

Mensche nrechte als Legitimation für Krieg zu benutzen, widerspricht der Menschen

rechtsidee: D er Aufru f wägt grundsätz lich ab, dass ein ige Menschen ihr Lebensrecht lassen

müssen, dam it andere frei un d sicher leben könn en. Die "Untei lbarkeit" de r Menschenrechte

verbie tet eine so lche Abw ägung (vgl. Bielefeldt 1998: 168ft:). Zu dem sind Menschenrech te

weder 'am erikani sch' noch 'Werte', so ndern sie gehen als Individu alrechte jeder staa tlichen

Rech tso rdnung vora us .

Gerade d ie menschenrech tliche Kriegsbegründ ung bestätigt Agambens (2002: 9 1ff.) Stu

die über das Verhä ltnis von Recht, Gewa lt und "heiligem Leben": Die souveräne Macht schützt

die Menschenwürde im allgemeinen, kann sie aber auch aufheben und bestimmte Personen

('Kriminelle' oder 'Terroristen') zu "bloßem Leben" degradieren, "das nicht geopfert werden

kann und dennoch getötet werden darf' (ebd .: 92). Ein do ppeltes Tab u besteht darin, dass

das "he ilige Leb en" (ebd.) n icht von anderen Menschen getötet werden darf, wo hl abe r vom

Staa t, für den es "tö tbar, aber n ich t o pferba r ist" (ebd. : 93). Diese Amb ivalenz der H eiligkeit

des Lebens liegt auc h der Begrü ndung des gerechten Krieges zug runde: D as Eingeständnis

eigene r politisch er Fehl er sowie der Existenz des Bösen in jeder Mensch en seele" geht einhe r

mit de m Argume nt, dass ein "wo rId-th reate ning evil", wolle n die "die Barmherzigkeit lieben

den" Völk er (Intern et 6) in Frieden leben, gewaltsam gestoppt werden müsse (ebd.) (Vielleicht

besonders da nn, wenn man dad urc h eigene Fehler ko rrigieren kann?) . Diese Ethik kann nicht

nur 'Terroristen' die Me nsc henrechte absprechen, sondern auch den Tod zahlreicher Zivilis

ten rechtfert igen . Sie basiert - wie sich anhand des Aufrufs "What we' re fighting for" zeigen

lässt - im Wesentlichen auf folgenden zu pro ble matisierenden Grundannahmen:

1. "The prim ary moral justificatio n for war is to prot ect th e innocent frorn certain harm "

(In tern et 6). So bald ein Aggressor schutz lose Personen bedro he, "then the moral principle

of love of ne ighbor calls us to th e use of force" (ebd.) . Di e Argumentationsfigur , Nächs

tenliebe verpfli chte zu Gewaltanwendung, geht auf Luth er zu rüc k. Ein C hristenmensc h

so ll, werde er angeg riffen, die andere Wange hinh alten. Werd e hingegen sein Nachba r

angegriffen, so sei er aus Näch stenl iebe zur Abw ehr des Aggresso rs aufgerufen. Lut he r

leitete so aus dem Geb ot de r Näc hsten- un d Feindesliebe die Pflicht zur Beteiligu ng an

Krieg ab un d grü ndete staatliche Gewalt auf Notwehr und Nothilfe, die eigentlich da nn

besteh en , wenn de r Staat seine Sicherungsaufgaben nic ht erfü llt. In dieser Tradition steht

auch das gegen de n Pazifismus geric h tete Argument bei Max We ber, wer Gewaltanwendung

aus guten Gründen ablehne oder unterlasse, könne für die Ü berhandnahme des Bösen

veran two rtlich werd en. W eber befand desh alb, für den Pol itiker könne das Recht zur Gewalt

anwendung fragwü rdig bleiben, wenn sich die Pflicht zu r Gewaltanw endung unwidersteh

lich aufdräng e - o bwohl W eber durchaus die Gefahr sah, dass sich die Staatsgew alt zum

reinen Selb stzweck steigern könne-' Die Rhetorik von Nothilfe und Näch stenliebe stütz t

die Praxis der Gewaltanwendung, ind em diese implizit einem abso lut en Gegenteil - dem

Zu schauen und N ichtstun - gegenü ber gestellt wird , um sie dann gut en Gewissens als

vo rrangige Aufgab e zu rechtfert igen.
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,2. "A just war can only be fought by a legitimate authority with responsibiliry for public

or der. Violen ce that is free-lance, op portunistic, or individ ual istic is never morally
accep table" (Internet 6). Hier erfolgt eine Rückbindu ng des 'gerechten Krieges' an eine

legitim e Autorität. Dieses zeigt, dass es um die Rech tfertigun g weltpo lizeiliche r Maß nah

men geht. Als Kriegsziele werden "anarchy" und "private warrare and warlords (...) in some
part s of th e world" (ebd.) genannt. Nicht legit im wären demn ach der ameri kan isch e

Unabhängigkeitskrieg, Befreiun gsbewegung en gegen den Kolonialismus und Wid erstand

gegen Dikt aturen, weil in ihn en die Legitimit ät de r Aut orität in Frage gestellt wird. Den
Unterzeic hnern des Aufrufs ist dieser Mangel bewusst, do ch begnü gen sie sich mit der

Auskunft, der [ust war theory zufo lge werde, wer der Unterdrücku ng widerste he, mora

lisch nicht verurteilt. Hier wird deutlich, dass die "Theorie des gerechte n Krieges" eine
mo ralische Setzung ist, aber keine fundierte konzeptionelle Basis darstellt zu bestimmen,

was legitime Gewaltanwendun g ist.

3. "A just war can only be waged agairrst persons who are combatants. (...) Thus, killing
civilians for revenge, or even as a means ofdeterring aggression from people who sympathize

with th em, is mo rally wrong", Die Ausnahm e lautet: .Although in some circumstances,

and with in srrict limits, it can be morally justifiable to und ertake military act ions th at may

result in th e unintended but foreseeable death or inju ry of sorne noncombatant s, it is not
morally accept able to make the killing of non combatants the ope ratio nal objective of a

milita ry act ion " (Int ernet 6). Der vo rhersehbare, unbeabsichti gte Mord an Zivilisten in
Afghanistan wird als moralisch höh erstehend bewertet als der vorhersehba re, beabsich tig
te am 11. September. Nicht gestellt wird die Frage der Verhä ltnismäßigkeit von Gewalt:

Ab wie vielen To ten wird der Anti-Terror-Krieg, dessen Ziele nicht definiert sind, zum

Exzess? Die Unterzeichner erklären vielmehr "with one voice" und "so lemn ly", wie wich
tig ein Sieg sei: ,,[T]his war, by sto pping an unmitigated global evil, can increase the

po ssibility of a world comm un ity based on justice". Der Myth os, Gewalt schaffe aus dem
Chaos eine bessere Welt, ist so alt wie die Menschh eitsgesch ichte und wurde stets zur

Kriegsmob ilisierun g benutzt (vgl. Assmann/ Assmann 1990: 17fl-:). Doch auch der Afgha

n istan-Krieg konnte das glob ale Chaos nicht mindern. Zu vermuten war vielmehr, dass
den spektakul ären Terroranschlägen aufgrund ihr er medialen Wirkung weltweit Nach

ahmungsta ten folgen würden (vgl. Brosius 2001: 724). Weil daher die Zahl potenzieller
Anschlagsorte und die ö ffentl iche Aufm erksamkeit für den 'internationalen Terrorismus'

weiter zunahmen, wirken die Staaten der "Anti-Terro r-Allianz" heut e sogar eher 'verwund
barer' als vor Kriegsbeginn.

4. Schließlic h beton en die Un terzeichner des Aufrufs ihren Respekt für die große Mehrhei t

der 1,2 Mrd. Mu slime, die "decent, faithful , and peaceful" sei. Sie zeigen auch anhand
klassischer Dschihäd-Regeln, dass es sich nicht bei den Anschlägen in Washington un d

New York, wohl aber in Afghanistan um einen gerechten Krieg handele, der auch für die

Würde der Mu slime geführt werde: .Your human dignity, no less th an ours - your rights
and opportunities for a goo d life, no less rhan ours - arc what we believe we're fighting

for" (Interne t 6). Gewiss gebe es Misstrau en bei "so me of you (...) and we know th at we
Ameri cans are partl y responsible for tha t mistru st. But we mu st not be enemies. In ho pe,

we wish to join with you and all people of good will to build a jusr and lasting peace"
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(ebd .). Die offene Bekundung des Respekts vor dem Islam - siehe auch die von Politikern
vorgeschlagene Feuerpause zu Ramadan-Beginn - soll wohl den Eindruck zerstreuen, der

Ant i-Terror-Krieg richte sich gegen Muslime. Die pot enziellen O pfer, "our brothers and

sisters in Muslim societies" (ebd.), durchschaue n dies, wie ein pakistan ischer Jo urna list

erklärte: "Natürlich wollt ihr uns erzäh len, dass dies kein religiöser Krieg ist, aber bitte (...)
hört auf, uns zu erzählen, wie sehr ihr den Islam respektiert" (In ternet 3).

Der Aufruf "What we're fighting for" veranschaulicht, dass eine ethische Kriegsbegrün du ng
mit Bezug auf Menschenwürde und Nächs tenliebe nicht ausreichend ist, und sie zudem in

Widerspruch zu den Regeln des Völkerrechts steht, das in der Tat mit keiner Silbe erwähnt

wird. Auch wenn die Begründungsnorm !Ur einen Krieg "in the name of universal human

morality" (Internet 6) spricht, bleibt sie eine willkürliche Setzung. Diese durch die .vemunft

gepanzerten Kräfte" (Bourdieu 1997: 107) der US-Unive rsitäten gestützte und durch "univer
salistische Glaubensbekenntnisse" (ebd. : 84) unrerfüt terte Ethik ist - um Bourdieus Wort

wahl zu benutzen - ein Beispiel für die ,,(unbewusste) Un iversalisierung des eigenen Falls"

(ebd.). Die nur mora lisch begrün dete Kriegsrechtfertigung erzeugt die "scho lastische Illusi
on" (ebd.), dass über Krieg als Frage der reinen Eth ik entschieden werden konn e,? un d igno

riert die pol itischen un d ökonomischen Bedingungen und Int eressen, die dieser Sichtweise
sowie der Kriegsentsche idung zugrunde liegen,?

Krieg als Vorwärtsverteidigung :
Eine Weiterentwicklung des Völkerrechts

Trotz zweier Vorstö ße am 12. und 28. September 2001 erhielten die USA vom UNO-Sicher
heitsrat nicht die erstrebte Ermächtigung für den Einsatz 'aller notwendigen Mitt el' und so

mit keine Vollmacht für ein bewaffnetes Vorgehen gegen Afghanistan oder andere Länder.
Mit dem Krieg in Afghanistan begründeten die USA vielmehr eine neue Rechtspraxis. Der

Krieg gilt zwar als unerbittli che Antwo rt auf den Terror, doc h er un tergräbt zugleich die
Untersc heidung von Krieg un d Terrorismus, von legitimer und illegitimer Gewaltanwendung.

O bwohl es sich am 11. Septem ber einde utig um terroristische Akte" gehandelt hatte, wurden

sie nu n als Kriegsakt einer unautorisierten Grupp e von Individuen aufgefasst, und die US
Regierung behauptete mit Beginn des Krieges gegen Afghanistan, die USA seien Opfer eines

bewaffneten Angriffes und näh men in Afghanista n das Recht auf Selbstverteidigu ng (UN
Charta Artikel SI) in Anspru ch. Um den Nots tand zu rechtfertigen, der den Selbstverteidigungs

fall auslöste, genügte es nicht , die Ansc hläge als Verbrechen gegen Zivilisten einzustufen,

sondern sie mussten glaub haft als anhalten de Bedrohung dargestellt werden, was mit regel
mäßig ausgegebenen Terrorwarnungen (vgl. Kreye 2002) untermauert wurde. Die US-Regie

rung setzte sich so üb er alle internationalen Abkommen zum Terrorismus aus 2S Jahren hin

weg und erwirkte im Kon gress bei eine r Gegenstimme mit der "War Powers Resolution
Authorization" einen Freibrief für militär ische Operationen gegen jedweden Staat (vgl. Boyle).

Die Gleichsetzu ng von Terror und Krieg kam wiederum der Sicht der Terroristen entgegen,

die ihre Taten als Dschihad ansahen. Damit konnte der Dschihad als illegitim dargestellt
werden , un d zwar mit zwei Begründungen: Erstens, weil die mutmaßlichen Hi ntermän ner

ihren 'heiligen' Krieg mit religiösem Recht statt mit Völkerrecht begründeten , wofür sie zudem
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. nicht autorisiert seien, und zweitens, weil ihr Dschihad-Verständ nis den islamischen Regeln

widerspreche, die nu r eine Art von "gerechtem Krieg", aber keinen Terrorismus erlaub ten
(vgl. Internet 6). Die Illegitim ität des Dschihad folgte somi t aus einem 'internen' Bezug un d

einer äußeren Entgegensetzung zum Islam.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die USA sich als Opfer eines Krieges sahen,

der keiner war, den sie aber als solchen auffassten , um milit ärisch antworte n zu können, was

nach eigenem Verständnis einen Verteidigungskrieg mit dem Ziel darstellte, das Taliban-Re
gime wegen der ihm zugeschriebenen Verquickung in den Terrori smus zu beseitigen . Diese

Argumentation stellt - nach den int ernationalen Reaktionen zu urt eilen - eine weithin akzep

tierte Fortentwicklung im Völkerrecht dar, die als ein "möglicherweise schnell entstandenes

Gewohnheitsrecht" angesehen werden kann (vgl. Arna uljMarzik 2002: 184(). Zwar hat der

UNO-Sicherheitsrat die Ausübung des Selbstverteidigun gsrecht s wohl wollend gebilligt; ob

der SelbstverteidigungsfälJ tatsächlich gegeben ist, wurd e jedo ch ni cht geprü ft, weil der
Verteidigungsfall ein Recht ist, das nicht vom Sicherheitsrat verliehen werden muss. Der Si

cherheitsrat hatt e die Friedensge fährdung (UN-C harta Artikel 39) durch die Anschläge fest
gestellt, die USA jedoch nicht zum bewaffneten Vorgehen ermächti gt, das er als Verteidigun gsakt

aber akzeptierte (vgl. ebd .: 185).

Die lange Geschichte völkerrecht licher Doppelmoral

Diese rechtlichen Abwäguri gen verdeutli chen die Analyse Bourdieus (1997: 118ff.), der zu
folge das Gesetz eine zur Gewohnheit geword ene Willkür mit rationalem Anstrich ist und

jede gesetzm äßige Ordnung auf außergesetzmäßiger Gewalt beruht. Die USA üb ernehm en
als Führungsmacht der "Ant i-Terror-Allianz" die Rolle eines glob alen Souveräns, der den Aus

nahmezustand erklären kann. Das Parado x der Souveränität liegt darin , dass der Souverän
zugleich außer- und innerhalb der Rechtsordnung steht und über kons tituierende und kon

stit uierte Gewalt verfügt (vgl. Agamben 2002: 25ff.). Rech t und Gewalt sind irred uzibe l

miteinander verknüpft und im gesetzl ichen Ausnahmezustand werden sie ununterscheidbar,

da legalerweise Regeln suspendiert werden, um dem Recht Geltung zu verschaffen. Ein be

wusst konst ruierter "gewo llter Ausnahmezustand", der "nicht mehr auf eine äußere und vor
läufige Situation faktischer Gefahr bezogen" ist, "tendiert dazu , mit der Norm selbst verwech

selt zu werden " (ebd.: 177). Da die Terrori sten des I!. Septembers 200 I das Gewaltm onopo l
der souveränen Macht kurzzeitig außer Kraft setzen konnten, erscheint den Vollstreckern des

staatlic hen Gewaltmonopols Krieg nicht nur als mo ralische Pflicht , son dern als Erneuerun g

des zivilisatorischen Gründungsakts und als Wiedereinsetzung des Gewaltmonopols. Das
poli tische System behauptet eine anhaltende terroristische Bedroh ung und investiert beispiellose
Summen in Rüstung un d Militär,9 um die 'Demokratie' mit Gewalt zu verteidigen, währ end

demokratische Prozesse (Partizipation der Bevölkerung , parlamentarische Mitbestimmung)

un ter Druck geraten, Gru nd rechte eingeschrä nkt und bestimm ten Mensc hengruppen Wü rde
und Rechte vö llig entzogen werden . Beispiele für letztgenannte (totalitäre?) Tendenzen in

dem okra tischen Staaten sind die Flüchtl ingslager, das Internierungslager auf Kuba , die Inhaf
tierung Hu nderter Mu slime in den USA ohne Anklage, der Tod vieler Zivilisten bei den

Bombardements in Afghanistan, die nichtgeahndeten Kriegsverbrechen der "No rdallianz" und
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der Einsatz international geächteter Waffen lO durc h die USA. Die Menschenrechte, für die

der Krieg gegen Terror angeb lich geführt wird, spielen in dieser Hi nsich t zug leich eine gerin

gere Rolle als zuvo r und werden durch den Anti -Terror-Kampf weiter ausgeh öhlt.!' O bwo hl

bei der Jagd auf 'Terroristen' und bei dere n Haft bed ingunge n weder Kriegs- noch US-Recht

gilt, sieh t US-Auße nm inister Powell Recht und Gesetz am Werk : .Thcre are fewer and fcwer

places th ey can run to, except into th e long arms ofJ ustice" (Internet 10).

Di e völkerrec ht liche Doppelmoral zeigt sich deutl ich an de r Weigerung de r USA zur

Zusammenarbeit mit dem Internatio nalen Strafgerichtshof der künftig Verbrechen gegen die

Menschlic hkei t gegen den Wi llen eines betreffenden Staa ts verfo lgen soll. D er vorläufige

Kom pro miss mit dem Gerichtshof schafft rechtsfreie Räume und bestätig t indi rekt die Rolle

der USA als eine üb er dem Geset z stehen de Kraft, die zur Aufrechterhaltung von Recht und

Ordnung Gewalt einse tzen darf. Die internatio nale Arbei tste ilung kam be reits im Sloga n

"America figh ts, Europe funds, arid th e UNO feeds" zum Ausdruck, mit dem sich die Nato

Staaten selbst das Recht auf militärisc he Einsä tze zu billigen, die Verwaltu ng der 'humanitären

Katas trophe' aber als Kollat eralschaden des business ss usual in ein sepa rates Fachreferat

verweisen. Doppelmoral in der Außenpolitik der Demokratien ist nicht neu, sie wird nun

abe r nicht mehr nur als Pro blem, sondern sogar als Lösung begriffen. Blairs außenpolitischer

Berater Robert Cooper formulierte in einem Essay: "Die Herausfo rderung für die postmoder

ne Welt besteht darin, dass wir uns an das Konzept des dou ble standerd gewöhnen müssen.

Unter uns handeln wir auf rech tsstaatlicher Basis und in offener Sicher heitspartnersc haft [Herv.

i. 0 .]" (zit. n. Böhm 2002: 3). Aber jenseits der Inse l der Seligen müs sten die demo kratischen

Staaten wieder zu 'rauheren Methoden' früherer Zeiten greifen: Gewalt, Präventivatta cken,

Täuschung. "Un ter uns halten wir uns an die Gesetze, aber wen n wir im Dschungel operie

ren, müssen wir die Gesetze des Dschungels anwende n" (ebd .).

Solchen Übe rlegu ngen zufolge fiele das Völkerrecht im "Weltkrieg gegen Terror" (Inter

view 1) in systematischer Weise auf denselben Stat us wie zwischen den Weltkriegen zur ück,

als es zwei Zonen für das Völkerrecht gab un d die Euro päer massiv Bomben und Senfgas

gegen "unzi vilisierten Wi lden" (Lindquvist 2002) einsetzten . Nach den Terroranschlägen des

11. September wurden historische Kon tinuitäten in der islamischen Geschichte von Mu hammad

bis Atta gesucht. Die doppelte Messlatte des Völkerrec hts und der Bom benterror im 'Anti

Terro r-Kampf blieben in ihren historischen Bezügen meist ausgeklammert: Das Konze pt der

"Strafaktion aus der Luft" wurde 1910 vo n R.P. Hearne als wirksamere und billigere Alterna

tive zu militärischen Strafexpeditionen entwickelt. Er schrie b: "Die mor alische Wirk un g einer

solchen Waffe in den Ländern der Wilden ist un vorstellbar". Das Aufta uchen des Flugapparats

würde Schrecke n üb er die Stäm me bringen, So würde man auch die furchtbaren Verluste an

Menschenleben verme iden, "d ie weiße Truppen bei derartigen Exp editionen sonst zu bekla

gen haben" (zit. n. ebd.: 14). Zwischen 1912 und 1939 bomba rdierten Fran kreich, Spanien

un d Großbritannien unter anderem Marokko, Afghanistan, Somalia, Ägypt en und Irak oder

versprühten dort Sen fgas. Frankreich flog 1925 An griffe auf die mu slimisch en Viertel in

Damaskus, die mehr als 1000 Todesop fer forde rten. Syrien protestiert e unter Bezugnahme

auf das internatio nale Kriegsrech t, das die Bombardierung nich t-verteidigter Städ te unt ersag

te. Nach eingehender Analyse entwickel te der arnerikanische Jurist Quincy Wright , Spezialist

tUr internationales Recht, eine Theorie, der zufo lge sich Syrien wie alle nicht-europäischen
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Gesellschaften auß erhalb des Völke rrechts befand . Die Th eorie teilte die Mensc hheit in drei

Grup pen ein: Zivilisierte, Barbaren un d Wilde. Das internatio na le Recht gelte nur fur die
zivilisierte Menschh eit (vgl. Lindquvist 2001: 123; Ders. 2002: 15).

Legitimer Terror und Kampf gegen das Chaos

Jenseits von juristischen Argumenten liegen die H auptunter sch iede zwischen staatlic her 'Ge
walt'12 und nicht-staatlichem 'Terror ' in der Inszenierung sowie in Art und Aufwand der Le

gitimation. Da Terroris ten keine kontro llierte Macht ausüben können, sondern nur über räum 

lich und zeitlich begrenztes Zerst örungspo tenzial verfugen, erlangen sie erst durch die Bilder

des Schreck ens Mac ht über Menschen. Vor allem das Fernsehen geht hierbei "eine symbio

tische Beziehung" mit dem sorgfaltig "in szenierten Theater" der Gewalt ein (vgl. Brosius 200 1:
718ft:): "Die terro ristische Aktion selbst ist nichts, Publi zität alles" (ebd.). Der Staat hingegen

versuch t, Gewalt unter Ausschluss der Bildmedien anz uwenden, da Bilder der Macht unblu
tig sein sollten, weil offene Gewaltausübung eher störend auf die Legitimität der Macht wirkt. 13

Staatliche Macht und Gewalt hängen von aufwändigen Kreisläufen der Legitimat ion zwischen

Experten und Politikern ab - der Überfü hrung "schwer aussprechbarer Erfahrungen (Unbe

hagen, Empörung, Auflehnung) in eine (religiöse, juristische usw.) Fonn [Herv. i. 0.1" (Bourdieu

1997: 134f.). Terroristen hingegen legen sich ihre Legitimat ion selbst zu, indem sie via Vide

oclip verkün den, was sie als legitim ansehen. Terror versteht sich als bewusster Regelbruch in
Bezug auf herrschende 'Formen' und ih re Doppelmoral,14 bewegt sich jedoch beim Legitimie
rungsversuch eigener Gewalt in einer vergleichba ren Grauzone. Bin Laden hat 1998 unter

sch iedslos zum Mord an US-amerikan ischen Zivilisten und Soldat en aufgeru fen un d dies

islamisch begründet. Ein weiterer "al-~ida"-Sprecher beanspru chte "das Recht, vier Millio 
nen Amerikaner zu tö ten, daru nte r eine Million Kinder", sowie "das Recht , sie mit biologi
schen und chemischen Waffen zu bekämpfen", weil die USA direkt oder indirekt Tausende

getötet hätten (Inte rnet 11). Recht fertigungen für solche Gewaltorgien lassen sich nur schwer

aus koranischen Normen herleiten, weil der Dschihad traditionell verschiedenen Beschrän
kungen unterliegt. Die Rechtmäßigkeit des Dschihad-Verständ nisses von al-Qäida ist daher

umstritten (vgl. Rosiny 2002: 84) un d dürfte nur von einer Min derheit von Mus limen für

verbindlich gehalten werden. Da die Terroristen Massenmord jedoch im Dienste und mit
Mitteln des Islams rechtfertigen, liegt ihr Dschihad-Verständnis zugleich inner- und außer

halb des Scharia-Rechts. Dies wird dadurch unterstrichen, dass Bin Laden, wie andere Islamisten,

den Zustand der Welt als Dschshiliyya (die "Zeit der Un wissenh eit" vor dem Islam) bezeich
net. Die Terroristen sehen sich mit un islamisehern C haos konfrontiert, das sich sowohl vor

als auch nach dem Islam befindet. Mit islamisch begründeter Gewalt, Dschihiid, wollen sie

das Chaos vernichten, um künftig zum Islam zurückzukehren. Im Terrorismus werden Islam

und Dscluihiliyye ununt erscheidb ar, im An ti-Terror-Krieg Gesetz un d Gewalt .

Entgrenzu ng der Angst - Reterritorialisierung der Sicherheit

Da die Macht nur über das herrscht, was sie vereinnahmen kann, versuchen die Staaten,

Terrorismus unter ihre Kontrolle zu bring en, auch wenn Terror gerade dasjenige Phänomen
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ist, das sich der Kontrolle widersetzt. US-Auß enminister Powell beschreibt Terrorismus einerseits

als etwas, das die Zivilisation von außen bedrohe; andere rseits dürfe es kein Auß en mehr
geben, da der Terror eingeschlossen und an ..allen" Fronten bekämpft werden rnüsse.P Die

weltweite Mobilisierung gegen Terrorismus erfordert ein Bewusstsein von dessen ubiquitärer
Anwesenheit . Scho n die Bezeichnung der Terrorakte mit dem Datu m bekräftigt die Grenzen

losigkeit der Bedrohung, wora us auch eine Entgrenzung der militäri schen Antwort folgen

kann - selbst der taktische Einsatz von Atomwaffen ist im Gespräch. Die Jagd auf Terroristen
bedarf allerdings zugleich der Reterrito rialisierung: Die Weltverschwörung hat einen Namen

(..al-Qäida") und einige exklusive Adressen (Hamburg, Ostafghan istan, Achse des Bösen). Die
Aufgabe der Zivilisatio n beste ht darin, Schurkenstaaten zu identifizieren und auszuschließen,

um sie mit Gewalt wieder einsch ließen zu können.
Die Polit ik hat mit der Warnung vor dem allgegenwärtigen Terro r das Verschwörungs

denken zur permane nten po litischen Praxis erho ben. Zwar wird die innere und äußere Si

cherheit ständig 'erhöht', doch absolute Sicherheit kan n nicht versprochen werden. Das
Zutrauen der Bevölkerung in den USA, die Regierun g werde weitere Ansc hläge verhin dern

können, ist in den letzten Mo nate n gefallen - Folge einer Herrschaftskommunikation, die die

Angst gleichzeitig wachhalten un d bekämpfen will; so zeigte sich US-Vizepräsident Cheney
zum Beispiel ..fast sicher", dass weitere Anschläge ..morgen, nächste Woche ode r nächstes

Jahr" zu erwarten seien (vgl. Ege 2002).

Angst hat, da sie nicht widerlegbar ist, den Vorzug, aut hentisch zu wirken. Stellvertrete nde
Angst wurde vor allem durch den Betroffenheitsdiskurs sozialer Bewegunge n gegen staatlich
erzeugte un d nicht kontroll ierbare sozia le und ökologische Risiken in die Politik eingeführt

(vgl. Luhmann 1996: 53 und 61f.). Die aktuelle Kriegspo litik hat sich die Angst- und Risiko
Rhetorik zu eigen gemac ht , allerdings mit der Behauptung, die Risiken seien weitgehend un ter

Kontro lle, diese könnten eingegangen, ..Abenteuer" !" aber vermieden werden. In der Tat sind
Fehler ausgeschlossen: Der globale Krieg gegen Terro r und die Einschränkung von Freiheiten

treffen im besten Falle die Richtigen, im schlimmsten Falle muss die Risikogesellschaft mit
mehr Terror und Unfreiheit leben. Aber dass sie mit Terror und Sicherheitsgesetzen leben

muss, hat sie wohl akzeptiert. Dazu gehört, dass die Bush-Regierung Terrorwarnungen zur

Außerkraftsetzu ng vo n Bürgerrechten instrumentalisiert (vgl. Kreye 2002).

Von doppelten Opfern und stilisierten Märtyrern

Da es im Kon text des Afghanistan-Krieges ..schien, als seien alle Maßstä be du rcheinandergeraten,
als seien die Unterschiede zwischen Barbarei und Zivilisation allenfalls graduell" (Mo hr u.a.
2001: 53), waren die Kriegsbefürwort er in Politik und Medien um so meh r bestrebt, Unter

schiede herauszustreichen. H ierzu eigneten sich die 'Werte' der Zivilisation, die es zu verteidi
gen gelte. Ein Sch lüsselbegriff der Wertedebatte war 'Opfer'. Die Opfer der Terroranschläge

vom 11. September 2001 waren Mensc hen verschiedenen Glaub ens und verschiedener H er
kunft (aus 80 Staaten). Ihre besondere Bedeutung gewannen sie dadurch, dass - nach Slavoy

Zizeks Mott o .You only die twice" - zu ihrem natürlichen Tod der symbolische hinzukam, da
sie als O pfer eines "Angriffi auf Amerika" gesehen wurden (vgl. Diken 2001: 3). Die Codierung
der To ten als 'nationale O pfer' ermögl ichte die Int erpretation, nicht nur Politik und Wirt-
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schaft der Weltmacht USA, sondern auch ihre Symbo le, ihr Lebensstil und ihre Werte seien

das Ziel der Attentäter gewesen. Dadurch schrieben Politik und Medien den Anschlägen den
Symbolgehalt zu, den die Terroristen erreichen wollten , nur mit umgekehrten Vorzeichen.

Die Toten wurden zu unschuldigen Opfern, die trot zdem für die Nation gestorben waren.

Aus diesem nationalen Opferstatus heraus wurde die "Vergeltung" gegen Afghani stan gerecht
fertigt.' ? Zugleich war der Opferstatus für die Toten in den USA reserviert, während Afgha

nen keine Opfer sein konnten, sondern zu Objekten degradiert wurden, die man "töten kann,
ohne einen Mord zu begehen und ohne ein Opfer zu zelebrieren" (Agamben 2002: 93). Obwohl

der Bombenkrieg mit 5000 Toten18 fast doppelt so viele Opfer forderte wie die Anschläge,

wurde er von den Hauptprotagonisten nicht als Verstoß gegen die He iligkeit des Leben s

aufgefasst. Der materielle Ausdruck hierfur sind Entschädigungssummen, nach denen der

'unschuldige' afghanische Tote tausendmal weniger Wert ist als der amerikanische. !"

Dass die Attentäter bereit gewesen waren, ihr Leben zu opfern, brachte den herrschenden
Diskurs und hier insbesondere die Definition dessen, wer 'O pfer' ist, kurzzeitig ins Stocken,

beflügelte die nachfolgende Wertedebatte aber um so stärker. Die Medien erklärten sich die

Taten als Folge von irrationalem Hass, der aus unerschütterlichen, aber falschen Wert en re
sultierte. Die offens ichtliche Nähe zum nationalen oder chri stlichen 'Märtyrer' stellte eine

verwirrende Komponente dar, 2o weshalb die Sprachregelung vom 'Selbstmord-Attentäter'

geprägt wurde. Der passive Märtyrer setzt ein Fanal fur seinen Glauben, demonstriert Stand

haftigkeit und fuhrt das Gewaltmonopol seiner Peiniger als unmoralische Tatsache vor, ob

wohl er es unangetastet lässt. Indem er nun das eigene Leben als Waffe einsetzt, ent zieht der
Märtyrer-Attentäter dem Feind außerdem die Kontrolle über das Martyrium und entlarvt das

Gewaltmonopol des Staates als eine allgemein akzeptierte Illusion. Solche Attentate verfol

gen das klare taktische Ziel, die Verwundbarkeit des Staates zu entblößen. Sie wurden im
Nahen Osten erstmals in den 1980er Jahren im Libanon angewandt, verbreite ten sich in den

späten 1980er und in den 1990er Jahren auch in andere Länder und wurden zunehmend

religiös verbrämt (vgl. Kermani 2002; Reuter 2002: 21ff.). Selbstmordattentäter sind "ein mo
dernes Phänornen'S ' (Reuter 2002: 21), auch wenn sie "in ein stabilisierendes Geflecht" (ebd .)

aus Mythen , He ldenpop, Sammelbildchen, Filmmusik, Videoclips und Ansprachen eingebet

tet sind. Im Libanon verübten kommunistische und nationalistische Gruppen doppelt so

viele Selbstmordanschläge wie schiitische Gruppen, doch schaffte es die Hizbull äh "den Mythos
des selbst gewählten Märtyrertums" (ebd.: 22) als ihren Markenartikel zu vertreiben. Dass

Selbstmordanschläge mit einer sunnitischen Ideologie begründet werden, ist erst eine Ent

wicklung der 1990er Jahre.22 Gerade für die sunnitische Ideologie der mutmaßlichen Attentä
ter des 11. Septembers lässt sich daher keine weit reichende kulturelle oder religiöse Kontinu

ität finden (vgl. Kermani 2002). Dennoch üb erhöhen westliche Medien Selbstmordattacken

(im Sinne der Täter) als gefährliche Kampfine thode des Islams, stellen sie aber auch als Aus
druck läche rlichen religiösen Wahns dar, als eine "suizidäre Sehnsucht nach Gottesnähe"

(Mohr u.a. 200 1: 57). Eine solche Einordnung spiegelt den seit den 70er Jahren herrschenden
Trend in den Medien und Teilen der Wissenschaft wider, Handlungen von 'Arabern' unter

das Paradigma zu subsumieren, es handle sich dab ei um den bedrohlichen und irrationalen
Versuch, Religion in Politik zu verwandeln.P was ständig Konflikte mit dem aufgeklärten
Westen heraufbeschwören müsse (vgl. Salvatore 1997: XIVff.).24
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Der Islam und der Westen: Kooperationen
zwischen Freunden und Feinden

87

Die gegenseitigen Feindbilder - 'der Westen' und 'der Islam' - bedürfen keiner stringenten
Ausarbeitung für alle Bereiche und jede Zeit. Die Welt ist zu komplex, als dass sie sich durch
gehend anhand einer einzigenOpposition einteilen ließe. Zeit- und Legitimationsdruck zwingen
das politische System fortwährend, entlang nach vorläufig für wahr gehaltenen Differenzen
wie etwa dem "Kampf der Kulturen" zu operieren; es ist aber meist pragmatisch genug, die
aus solchen Differenzen resultierenden Paradoxien aufzulösen, indem es orts- und zeitab
hängig nach unterschiedlichen Handlungslogiken operiert. Aus Rücksichtnahme auf islami
sche Staaten (wie Saudi-Arabien) und zu deren Einbindung in die "Anti-Terror-Allianz" (Pa
kistan) wurde die Sprachregelunggewählt, es werdekein Krieg gegenden Islam, sondern gegen
den Terror geführt, Innenpolitisch hatte die Rasterfahndung dennoch Muslime als "Schläfer"
im Visier, und die Medien waren wochenlang damit beschäftigt, die Islam stoty "vom 11.
Jahrhun dert zum 11. September" (FAZ) zu schreiben. In den Medien kann der Islam trotz
der Widersprüchlichkeiten als Feindbild beschworen werden, da die Mediendebatte weniger
der Wahrheitsproduktion dient, als vielmehr an der strukturellen Il1usion mitarbeitet, die
Öffentlichkeit sei, weil sie offen Pro- und Contra-Argumente diskutiere, an der Wahrheits
findung und der Kriegsentscheidung beteiligt. Dass "Verteidiger der Zivilisation", wie der
frühere CIA-Direktor James Woolsey, den "Weltkrieg" gegen den Terror sogar zum "Befrei
ungskrieg" für die unterdrückten Völker des Mittleren Ostens stilisieren (vgl. Interview 1:
2002), zeigt, dass sie die USA als entscheidende, wenn nicht einzige Definitionsmacht von
'Freiheit' sehen, also den "Unterdrückten" (ebd.) nur die Freiheit zugebilligt wird, die die
USA zu gewähren bereit sind - was den Wahrnehmungshorizont der arabischen Welt mit
westlicher Außenpolitik bestärkt.

Der Westen unterstützt autoritäre arabische Regierungen und beklagt gleichzeitig underno
kratische Zustände im Nahen Osten, die er gelegentlich gewaltsam ändert. Diese Doppel
moral ist Nährboden für eine anti-westliche Grundstimmung in der arabischen Bevölkerung,
die in den vergangenen zehn Jahren durch eine entsprechende Deutung der Ereignisse in
Bosnien, Algerien, im Irak und in Palästina geschürt wurde (vgl. Perthes 2002: 14ft:). Diese
Stimmungslage herrschte bereits während des Kalten Krieges vor, als sich westliche Politik
und Wissenschaft mit der Frage beschäftigten, wieso Islam und Kommunismus so gut
zueinander passten (vgl. Lewis 1953). Heute ist das politische Vokabular stärker islamisch
gefärbt, die Argumentation ist in ihren Grundzügen aber dieselbe.P Vertreter des Fundamen
talismus greifen die verbreitete Kritik am Westen auf und verwerfen den Diskurs über Demo
kratie, Völkerrecht und Menschenrechte als reine Verschleierungstaktik für imperialistische
Interessen. Die Virulenz politischer Gewalt in den arabischen Staaten resultiert paradoxer
weise aus einem partiellen Ein- und Ausschluss des radikalen Islams in das jeweilige politische
System. Die Re-Islamisierung der politischen Sprache geht mit der Verfolgung und Liquidie
rung islamischer 'Terroristen' einher. Die meisten arabischen Regime haben mittelsVerfolgungs
druck das Problem radikaler Opposition als 'Export' in Rückzugsgebiete gelöst. Der Islam
Diskurs bezieht seine Popularität wesentlich aus seiner Kritik an heimischen staatlichen Zwangs
methoden. Das Erstarken des Fundamentalismus in vielen Staaten geschah zudem durch
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Finanzhilfen aus den Ölstaaten, zum Teil mit Billigung der USA, die sich geost rategische

Vorteile erhofften. Aus den ins Welt system integrierten Ö lstaaten werden Bewegungen unt er
stützt, die gegen das Weltsystem agitieren. Das islarnistische Selbstverständnis unterschlägt

diesen Zusammenhang in der Regel genauso, wie der Westen seine Zusammenarbeit mit Fun

damentalisten ausblendet. Terroristen und ihre mutmaßlichen Hintermänner vertreten zwar
ein klares Feindbild, doc h die legalen und illegalen Operationen ihrer Netzwerke im Finan z

sektor, Drogen- und Waffens chmuggel hängen von Kont akten zu privaten und staa t lichen
Stellen in den USA, Europa und Russland ab (vgl. Roth 2001; Brisard/Dasquie 2001). Auch

auf westlicher Seite rückte erst die Krise nach dem I!. September die Banken- und Finanz

geflechte mit dem Mittleren Osten sowie die Kont akte von Dipl omaten und Geh eimdi ensten

zu den Taliban un d zu "al-Q?ida" ins Rampenlicht. Deutlich wurden dabei die Konflikte
zwischen Ermittlern und Diplo maten , weil sich das FBI in seiner Aufklärungsarbeit nach

Anschlägen oft behindert sah, da politisch e Interes sen un d Öl-Geschäfte Vorrang hatten (vgl.
ebd .).26 Ein Politikinstitut wie die Rand-Corporation - ein Forschungszentrum mit Aufträgen

aus dem Pentagon - verfasst heute wohlfeile Empfehlunge n für den Anti-Terror-Kampf (vgl.
Internet 2), doch nach der Machtübernahme der Taliban, als Öl- und Gas-Interessen auf dem

Spiel standen, erklärt e dessen Afghanist an-Spezialist: "Di e Talib an haben nicht die geringsten

Verbindungen zu der radikal-islamischen Internatio nale. In Wirklichkeit verabscheuen sie diese
sogar" (zitiert nach Brisard/ Dasquie 2001: 40).

Defin ing the threat: Kampf dem Islam?

Gewaltleg itimationen spitzen Konflikte oft auf einen Widerspru ch letzter Werte zu, üb er die
nicht verhandel t werden kann. Die Profilierung des abso luten Feindes dien t der kollektiven

Bewussteinsgle ichschaltung und verstärkt die Gruppenkohäsion. Zudem wird Kom plexität
auf Zwangsalternativen reduziert, um klare Entscheidun gen zu provozieren (vgl. Assman n/

Assmann 1990: 17tf. und 26tf.). Die US-Politik setzt das abgewandelte Jesuswort "Wer nicht
für uns ist, ist gegen uns" ein, das schon zu Zeiten des Kalten Krieges in Gebrau ch kam (vgl.

Gogos 2002), aber nach dem Ende der bip olaren Weltordnung und nach dem I!. Sept emb er

2001 symbo lisch neu aufgeladen werden konnte.
Nach dem I!. September 2001 konvertierten viele Autoren in Europa und in den USA

zum Glauben an den "Kampf der Kulturen"P Das Offenbarungserlebnis für diese hö here
Wahrheit lag im "apokalyptischen"2RAusmaß des Terrors begrü ndet. Der "Spiegel" brachte

die quasi-religiöse Inbru nst, mit der die Kampfbereitschaft gegen die islamische Gefah r be

schworen wurde , im Titel "Der Glaube der Ungläubigen" pünktlich zu Weihn achten 2001
auf den Punkt. Bei der Legitimierung des Afghanis tan -Krieges verknüpften sich der doppelte
Opferstatus und der Schock über die Selbstmord-Attentate zu der Frage, ob der Westen denn

überhaupt Werte habe, für die es zu töten und zu sterb en lohne. "Was also haben wir denn

überhaupt zu verteidigen?", fragten die Autoren (Mohr u.a. 2001: 56) und versichern, dass

man sich von den "Gotteskriegern" nicht einreden lasse, Europäer und Amerikaner hätten
nur Wohlstand zu verteidigen, denn ,,[i)hre geistige Tradition ist es wert verteidigt zu werden

- auc h gegen den Islam" (ebd .: 50), nicht etwa nur gegen den Terrorismus. "Um sich zu
rette n, mu ss die Kultur des Westens in jedem Fall selbstbewusst kämpfen - gegen die Feind e
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von Deba tte und Kompromiss" (ebd .: 63). Die Autore n empfehl en die Rückbesinnung auf

die Aufklärung und propagieren eine "kämpferische Behauptung des Westens" sowie eine

"zu sich selbst stehen de Liberalität" (ebd .: 66). Kriegskritikern lasten sie Ängstlichkeit und

einen Mangel an Selbstbehaupt ung an, obwohl doch auch deren "ku lturelle Identität" fort
während herabgesetzt werde (ebd .: 63). Weiter rügen sie eine Reihe von (bereits versto rbenen

wie lebenden) Philosoph en, "alte linke" Kritiker, .französischsprachige Diskursfachleute", Zau
derer und Skeptiker, und neben tiefdeutscher Kulturkritik und zynischer Gelassenheit fielen

auch Kabarett und Iron ie unter ihr Verdikt. Schließlich wenden sie sich sogar gegen "die

Aufklärung" selbst, weil die "am Ende auch die Autorität ihrer eigenen Erfolgsgeschi chte
angezweifelt un d fort ironisiert" (ebd .) habe, und beklagen "die Fähigkeit einer Gesellschaft,

sich radikal selbst in Frage zu stellen", weil das, was "ein Merkmal kultureller Überlegenheit"

hätte sein können, sich inzwischen in ein "Zeichen von Depression und Selbstverleugn ung"

verwand elt habe: "Man macht sich klein, um moralisch groß zu bleiben" (ebd. : 64). In "bloß
rhetorisc her Bescheidenheit" tobe sich in Wahrheit "ein gewisser Größenwahn" aus (ebd .).

Deutl ich wird an diesen Sätzen , dass die Formel vom "Kamp f der Kulturen" ebenso sehr
mit dem inne ren wie mit dem äußeren Feind abrechne n will. Der Nu tzen äußere r Grenz

ziehung liegt auf der Hand: Je unvereinb arer man sich den Westen und den Islam vorstellt,
desto leichter verstän dlich erscheint der Ausbruch von Gewalt. Dennoch blieb die Definition

des Feindes schwammig, weil der Islam bis zu einem gewissen Grade eine begriffliche Leer

formel war: Ist er im Vormarsch oder im Niedergang begriffen? Hat er den Sprung ins wissen
schaftlich-technische Zeitalter nicht geschafft oder sich mit der Technik nur eine Hä lfte der
Moderne angeeignet? Ist er verwestlicht un d sich selbst entfremdet ode r stellt er die kulturelle
Gegenkraft zur Globalisierung dar? Ist islamischer Fundamentalismus die Widerlegung euro 

zentristischer Modernisierungstheorien oder das Pendant zum europäischen Faschismus oder

Nihilismus? Ist er ein mittelalterliches oder, als po litisierte Religion, ein postmodernes Phä
no men? Fehlen dem Islam ein Luther und die Aufklärung oder ist Fundamentali smus die
Antwort auf den Kolon ialismu s der westlichen Aufklärer? Wo liegt überhaupt die Verbin

dung zwischen Islam, Funda mental ismus und Terrorismus: Hat islamischer Terror nichts mit

Religion zu tun, ode r ist er religiös begründete Gewalt, die sich aus historischen Vorb ildern

ableitet? Ist der Terror Konseq uenz aus dem Funda mentalismus od er Folge seines Zerfalls?

Selbst Auto ren, die der Ansicht waren, "defining the th reat really is the challenge of the

mo rnent", mussten erstaunt feststellen, dass "understanding Islam" nicht so einfach ist: ,,[TJhe
scho lars - who are to ps in their fields - prescnted three quite different versions of Islam and
the th reat the West now faces in the war on terro r. And I would guess that no ne of their
descriptions fully satisfied the journalists in the audience. This is really quite remarkable. We

are four mon th s into a con flict with some sort of foe, but there is no clear conception,
amo ngst elite opinion at least, abo ut the nature of our enemy or the stakes of the fight"

(Interne t 5). Die Schlussfolge rung lautete daher , es bed ürfe in jedem Falle einiger Anstre n

gung, die Feinde zu besiegen, .whoeve r they are and whatever the hell they represent" (ebd.) .

Aufgrund solcher Unklarheiten übe r Motive und Identität der Feinde behalf sich die war

story meist mit einer Kom bination aus verschiedenen Versatzstücken aus dem marktgängigen

Erklärungssortiment. Das Angebo t an zwei sich bekämpfenden Entitä ten in mora lischer, po li
tischer, geostrategischer, sozialer oder wirtschaftlicher Hinsicht war groß genug. Neben dem
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grundsätzlichen Gut gegen Böse stande n zur Wahl: Aufgeklärte Zivilisation gegen vormodemen

Fanatism us, Pluralismus gegen Fundamentalismus, multikulturelle Gesellschaft gegen Umma,
Demokratie gegen Diktatur, Befreiung gegen Unterdrückung, Globa lisierung gegen kulturelle

Eigenständigkeit, McWorld gegen Dschihad. In jedem Fall stieß ein idealisiertes Selbstbild auf

ein teuflisches Fremd bild.
Die westliche warstory war dennoch in Widersprü che verwickelt, sie wurde den kultu ra

listischen Dämon, den sie rief, nicht mehr los. Indem sie islamische Gesellschaften und Kul

turen als gewalttätig stigma tisierte, betrieb sie ausgrenzende Identitätspolitik größten Stils.
Die Gewalt der Anderen als Ausfluss rückständiger kultureller Werte zu erklären war für die

eigene Gewalt nicht möglich (auch wenn - wenig verwunderlich - die verschiedenen war stories
mitunter dieselbe Kreuzzugmetaphe r präsentierten). Doc h bei dieser 'Asymmetrie' der Gewalt

begrün dung blieb es nicht: Wo llten manche Vertreter des "C lash of Civilization s" ursprüng

lich den Islam mit seinen "bloody borders" (Huntington) als kulturelle Triebkraft der Gewalt
entlarven, so hatten sie alsbald den Vorwurf auszuräumen, an der Eskalation von Gewalt

trage auch eine fehlgeleitete westliche Kultur Mitschuld. Die Ank läger des Islams mut ierten

zu Verteidigern der amerikanischen Kultur, die sie vor derselben Anklagebank, auf die sie die
islamische Kultur gesetzt hatt en, zu retten suchten, indem sie Anti-Amerikanism us, Antisemi 

tismus und .Bourgeoiseoph obi e" (Inte rnet 9) vor allem bei Int ellektue llen aus Euro pa an

prangerten. Scho n zu Beginn der aufgeregten Kriegsdebatte wurde n die 'außen' verorteten

Feindbilder - der Anti-Amerikanismus , Antisemitismus un d Fundamentalismus eines Bin Laden

- int ernen Kritikern zugeschriebe n und mit dem Vorwurf der "Abwanderung" gepaart (Hess
2001: 654) . Hess o rdnet In tellektu elle in vier Kategorien ein, wobei kriegsb ereite, pro

amerikanisc he "so lide Westler" (ebd. 644) das eine Extrem bilde n und dem ande ren Extrem
gegenüber gestellt werden : Int ellektuellen, die "im Effekt anti-amerikan isch" (ebd.) argumen

tierten, weil sie Krieg "aus 'besten' , von guten Inte ntionen geleiteten 'humanistischen' Grün
den " (ebd.) un d mit Verweis auf struk tu relle Bedingungen ablehnten, tituliert er als "funda

mentalistische Glob aldenker" (ebd.: 652). Zur Ausgrenzung interner Kritiker wurde ferner
der Vorwurf bemüht, sie hätten sich aus ideologischen Gründen ins falsche Lager gestellt.

So konnte auch ein Essay verstanden werden, in dem Buruma/Margalit (Internet 4) einen

weltweit grassierende n, krankhaften "Occidentalism"29 diagnostizierten - als Gegenstück zu
Saids (1979) "O rientalism"3o. Inhaltlich legen diese beiden Dekon struktionen freilich dar, dass

Zuschreibungen wie "materialistischer Okz ident" (oder "rück ständiger O rient") inakzeptable

To talisierungen sind und gezielt von Fundamentalisten (oder Imperialisten) als Legitimation
eingesetzt werden. Obwohl beide Ansätze kulturelle Fremd- und Selbstbilder als Macht abhän 

gige un d Interessen geleitete Konstruktionen aufschl üsseln un d somit der These vom unaus

weichlichen "Kampf der Kulturen" entgegenstehe n, werden sie kurioserweise oft als deren Un
termauerung verstanden - Said von Fundamentalisten, Buruma/Margalit von ,soliden West

lern'. Denn wer den "Kampf der Kulturen" als die verblendete Ideologie einer Seite auffasst,

kann, wie Rorty, die "weitere kulturelle Verwestlichung" der ganzen Welt fordern (vgl. Mohr

u.a. 2001: 61); wer ihn als Schicksal der Globalisierung begreift, kann, wie Baudrillard, im Ter
ror den "Zerrspiegel westlicher Selbstzersrörung" (Internet 8) sehen. O hne Partei zu ergreifen,

kann man auch im Zusammenprall des Fundamentalismus der Amerikaner mit dem Funda
mentalismus der Anti-Amerikaner die Hauptgefahr für die Welt sehen (vgl. Ali 2002).31
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Der Ausnahmezu stand nach dem 11. September eröffnete kein neues Kapitel der Weltgeschich

te, so ndern er verdeutlichte das Machtgefalle in der internationa len Ordnung. Der exklusive

Zugang der Krieg fuhrenden Staaten zu Gewalt, Recht und Moral, befähigte sie, in einer lega

lisierten Grauzone eine nicht näher eingegrenzte militärische Strategie zu verfolgen. Eine Elite

in Poli tik und Medien setzte diese Strategie durch, indem sie Krieg zur mo ralischen Mission

erklärte sowie plura listische Debatte und demokratische Entscheidungsfindung in einem viel

stimmigen Mainst ream simulierte - bei pa rlamen tarischer Einstimmigkei t un d ohne Partizipa

tion der betroffenen Bevölkerungen. All jene Posit ionen wurden moralisch heftig bekämpft,

die weder islam ische Kulturen noch westliche Lebensstile ab lehnten, wohl aber die hegemoni

alen Gewalt- un d Iden titätsdiskurse islamischer und westlicher Prägung anprangerten. Die Brü

chigkeit der moralisch unterfut terten Kriegsbegründung zeigt sich darin, dass es den Regierun

gen Bush und Blair kaum ein Jahr nach den Terro ranschlägen viel schwerer fällt, für den anvi

sierten Irak-Feldzug einen vergleich baren Konse ns wie für den Afghanis tan-Krieg zu organisie

ren.32 Auch wenn die Rech tfertigungsdiskurse vom "gerechten Krieg" und vom "Kampf der

Kulturen" einen Waffengang juristisch und ethisch nicht ausreichend legitimieren können, so

ist dennoch zu befürchten, dass die ineinander verschränkten war stories der Zivilisation und

des Terrors tro tz ihrer Wid ersprüchlichkeit inzwischen zu eingeübten und abrufbaren Redewei

sen mit po litischen und praktischen Kons equenzen geworden sind . Der terroristische Gewalt

diskurs wirb t um Sympat hisanten, indem er eine Welt religion, nicht nur Flugzeuge, kaperr'!
und Massenmord politisch und religiös rechtfertigt. Demgegenüber legitimiert sich der souve

räne Gewaltdiskurs durch un iversalistische Bekenntn isse. Der Krieg, dem sich Regierunge n aus

unterschiedlichen Interessen angeschlossen haben, richtet sich jedoch nicht nur gegen den Terror ,

son dern untrennbar davon un tergräbt er auch Mensc henwürde, Recht und Gesetz, die angeb

lich verteid igt werden sollen. Indem sie den Opferstatus der eigenen Gemeinschaft beschwören

und einen Gegenp art ('Feind') erniedrigen, zielen die Akteure staa tlicher un d nicht-s taatlic her

Gewalt mit ihren tot alisierend en Diskursen der Angst und des Hasses darauf ab, sowohl Ange

hörige als auch Feinde ihrer Kultur zu iden tifizieren , zu kontrollieren und zu unterwerfen. Der

syrische Lyriker Ado nis drück te diese Gedanke n in den Worten aus, sowohl Bin Laden als auch

die USA griffen im "Kampf der Kulturen" nicht auf die menschliche und kulturelle Kraft zu

rück , sondern auf die barbarische (zitiert nach Grabowski 2002: 205). Beide Seiten hätten "p rak

tisch Millione n von Menschen mit in die Barbarei gerissen und theoretisch die Gefüh le von

Millionen. Barbarei, das heißt Rache und Vergeltung, eine neue Primitivität. In einem Krieg wie

diesem siegt niemand, man wird besiegt und un terworfe n".

Anmerkungen

Der Westen hat bis zur Moskauer Geiselnahme Ende Oktober 2002 zum Tschetschenien-Kontlikt
geschwiegen. Indien beschuldigt Pakistan, Terroristen in Kaschmir zu unterstützen. Iran, das Hilfe
im Kampf gegen die Taliban angeboten hatte, wurde von US-Präsident Bush zur "Achse des Bösen"
gerechnet. Israel beschuldigt Iran und arabische Staaten der Unterstützung des Terrorismus. Letztere
werfen IsraelStaatsterrorismus vor und beklagen, viele von ihnen gesuchte Terroristen hätten Unter
schlupf in Europa gefunden (vgl. Perthes 2002: 22f.). Die Aufzählung liefie sich fortsetzen.
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. 2 Schlagzeile des Spiegels (Heft 44 vom 28.10.2002) nac h der Geiselnahme durch Tschetschenen in

Moskau. Letzte Ergänzungen zum Vortragstext erfo lgten im Oktober 2002 .

3 "We figh t to defend o urselvcs, but we also believe we figh t to defend those un iversal pri ncip les of

human right s and hum an digni ty that are th e best hope for hu man kind " (Internet 6).

4 "All war is terrib !e, reprcsentative finally of human political failure", heißt es im Text (Internet 6): "Th e

line separat ing goo d and evil does not run berween one sociery arid another, much less berween o ne

religion and another; ultimately, that line rum through the middle of every human heart. Finally, those

of us - Jews, Christians, Musl ims, and others - who are people of faith recognize our responsibiliry,

state d in our ho ly script ures, to love rnercy and to do all in our power to prevent war and live in peace ."

5 Zu Lurhcr und We ber siehe die Ana lyse bei Co nrad (1990).

6 Diese Redu ktion der Gewaltfra ge zeigte sich auch daran, dass Kriegsbefürworter Kriegsk ritik nur als

m or alisch mot iviert betra cht eten un d Kriegsgegner als "seltsame Moralisten " und "gewo hnheitsmä 

ßige Moralp rediger" angreifen (vgl. Grab owski 2002: 20 1), die eigene .V eranrwortungsethi k" aber

heraus streich en.

7 D ies ist insofern kein Zufa ll, als d ie chr istl iche lehre vom "bellum justurn", auf die sich der Aufruf

mehrfach bezie ht, eine rein theol ogische, aber keine politische Reflexion zur Erlaubt heir des Krieges

darstellte.

8 Trotz aller Defin itionsschwierigkeiten galt bis her eine klare Untersche idung: Terro risten sind keine

So ldate n, sondern Kriminelle. Als Kriter ium gilt die Legitimi tä t po litische r Gewalt, da Kriegshand lungen

von Staa ten ausgehen und sich in einem durch Kriegskonventionen abges teckten Raum absp ielen;

So lda ten und teilweise auch Guerillas respektieren das Vö lkerrecht. Dagegen geh t Terrorism us von

nicht -staatlichen Akteuren aus, die die Regeln der Kriegsfü hrung absic h tlich verlet zen und Gewa lt

gegen zivile Ziele ausüben , um in der Bevölkerung Angst und Schrecken zu verbreiten (vgl. Boyle

2002 : 5; Daase 200 1: 703).

9 Zum transatlantischen Rüstungswettlauf vgl. die Ausfü hrungen des PO S-Abgeor dn eten Wolf (2002 :

79ff.).

[0 Neben Splitte rbo mben kame n mit abgereichertem Uran gehärtete Bomben zu m Einsatz und even

tue ll Bomben, die ,,(mit Plutonium ) versc hm utz tes Uran " enthielten (vgl. Parsens 2002).

11 Al-Ge neralsekre tä rin Irene Khan zeigt sich "entsetz t darüb er, wie weit wir nac h dem 11. September

zurückgeworfen worde n sind", und rügt die Verletzu ng rechtsstaatlicher Prin zipien im Anti-Terror

Kampf, Sche inheiligkeit in der Menschenrechtsdebatte un d zunehmende Ausländerfeindlichkeit (vgl.

In tern et 12).

12 Slot erdijk bet rachtet Terror als "Ele me nt des staatl ichen Norrna lkrieges" seit dem Giftgaseinsat z im

1. W eltkrieg und bezeichnet die Flosk el vom "Kamp f gegen Terro r" als No nsens. Gegenüber staatli

chem Ter ror sei religiös od er ideol ogisch motivierter Bandent erro rismu s "eine marg ina le Ersch ei

nung ", die im Zen tru m öffen tl icher Aufmerksamkeit gerück t werde (zit. n. Grabowski 2002 : 201).

13 Legit im erscheint die staatliche H errschaftsausübung. je wenige r sie durch bloßen Zwang erfolgt und

je mehr sie vo n autonomen Kräften - von .Kom mu nikatic nsspezialisten" - innerhalb der Gesell

schaft "anerkannt" un d dad urch ih r prinzip iell willkürlicher Charakter "verkannt wird" (vgl. Bourdieu

1997: 130ff.).

14 Beisp ielhaft ist die Begrü ndu ng eines H amas-Sprech ers: "Niemand rechtfert igt das Töten von Zivilis

ten. Aber da die Israelis sich nich t an humanitär es Recht ha lten, wäre es töri ch t, wenn wir es täte n.

So bald ein Sch iedsricht er d ie Regeln nich t d urchsetzt, gehö rt Regelbruch zum Teil des Sp iels" (Inter

view 2: 2002).

15 "In th is globa l cam paign agains t terrorism, no counrry has the luxu ry of remaining on the sidelines.

There are no sidelines. Terro risrs respect no limit s, geographie or moral, The fron tiers are everywhere"

(Internet 10).
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16 Bund eskanzler Sehröder in seiner Regierungserklärun g vom 19. September 2001.

17 Schon Voltaire (1972) hat den Top os des do ppelten Opfers karikiert. Candide erfahrt, dass bu lgari

sche Soldaten ein Awarend orf "n ach den Bestimmu ngen des Völkerrechts" (ebd. 18) niederbrennen,
Bäuche aufschlitzen, Schädel einschlagen, Arme abhacken sowie Mädchen und Knaben vergewalti

gen. "Aber" , beric htet Ca ndides Hauslehrer, "wir sind gerächt worden, denn die Awaren haben auf
einem benachb artem Gut, das einem bulgar ischen Edelmann gehö rte, ebenso gehaust " (ebd .: 23).

18 Angeblich sollen darunter 300 Terro risten sein. also auf einen getöteten Terroris ten 16 Zivilisten
ko mmen.

19 Der Entschädigungsfo nds des US-Kongresses sieht für Angehö rige der Opfer des 11. Septembers u.a.
250.000 Dollar Schmerzensgeld vor. Allerdings werden die US- Bürger sehr ung leich behandel t: Keine

Entschädigung erhalten Arbeitslose, llIegale und unverheirate te Partner (vgI. Internet 7). Demgegenü ber
sollen nach einem US-Bomba rdeme nt auf eine afghanische Hoc hzeitsgesellschaft Angehörige von

dort igen To ten 200 Dollar und Verletzte 75 Dollar pro Person erhalten. (vgI. Hansen 2002).

20 Der Begriff des Märtyrers scheint aus dem or ienta lischen C hristentum Eingang in den Islam gefun
den zu hab en, im Koran tauch t der Begriff nich t auf (vgl. Rotter 2002).

21 Deshalb auch sind individuelle Motivation un d Lebenslauf-Muster von Attentätern so verschieden,

dass Analytiker der israelischen Geheimd ienste nach jahr elanger Arbeit zum Schluss kamen , dass es
kein Pro fil des "ty pischen Selbstrnord att entäters" gibt (vgl. Reuter 2002 : 200 ft:). Die gängigen

Typisierungsversuch e - ultrareligiöse Haltung, persönliche Gewalterfahrung, Armut, (sexuelle) Frus
tration - entp uppten sich meist als Klischees.

22 Als ein Schlüsselereignis hierfür gilt die Deport ation von 415 Mitgliedern der Hamas und des Isla

misch en Dschihad durch Israel in den Südlibano n im Jahr 1992 (vgl, Reuter 2002: 157f.), denn die
Hizbulläh nahm sich der Deportierten an und brachte ihnen die Technik en und die religiöse Recht 

fertigung von Selbstm ordatt acken nahe. 1993 erfolgte der erste Selbstm ord-Anschlag in Israel.

23 Jüngstes Beispiel ist die Bezeichnung der Geiselnahme durc h Tschetschenen als "A1lahs Selbstmord
Kommand o in Moskau" (Der Spiegel, Heft 44 vom 28.10.2002).

24 Burgat (2002) wend et deshalb gegen den Begriff "Islamismus" ein, er bedeute meist eine Reduktion

auf die religiöse Dim ension , klammere aber "den banal politischen Ursprun g" (ebd. 4) von Gewalt
aus. Religiöser Wo rtschatz diene zwar der Recht fertigung von Gewalt, sei aber nicht die Ursache der
Ko nflikte und Gewalttaten.

25 Burgar (2002) sieht im Islamismus daher weniger ein "Wiederaufleben des Religiösen" als vielmehr
"die Neuformulierung der alten arabischen nation alistisch en oder antiimperialistischen Dynamik
mittels eines end ogeneren Wortschatzes" (ebd . 6), wod urch "die Werte der Mod erne wohl weniger

abgelehnt als vielmehr mit der Terminologie des islamischen Symbolsystems umgeschrieben " (ebd.
8) würden.

26 Auch bezüglich des 11. Septemb ers werfen Pann en und ungeklärte Vorgänge im Vorfeld der Anschlä
ge die Frage auf, warum US-Ermittl er deutlich e Hinweise ignorierten (vgI. Schröm 2002).

27 Wissenschaftler im Westen und Publi zisten in der arabischen Welt hantierten seit Jahrzehnten mit
Dichotomien wie Orient-Ok zident oder Mod erne-Tradi tio n, wobei einmal die Spannungen und

Konflikte, ein and eres Mal der Konstruktionscharakter von Stereotypen und Feindbildern Thema
waren (vgl, dazu Salvatore 1997).

28 Zu r Apo kalypse als geheimer O ffenb arung übe r das Welten de rur Eingeweihte siehe Bongardt 2002.

29 Ein Sammelsurium von Stereotypen, das dazu diene, einen hemmungslosen Materialismus, Liberalis

mus und Libertini smus in westlichen Gesellschalt en verbal und gewaltsam zu bekämpfen .

30 Kultur-rassistische Stereotypen üb er den Islam, mit den en Kolonialisten und Imp erialisten den Ori 
ent erst erzeugt hätt en, um ihn zu beherrschen.
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, 3 1 Vertreter der deutschen Leitkultur leiden ohnehin an einem doppelten Ausländer-Trauma: dem un
geregelten Zustrom von Muslimen und Amerikanismen (in Konsum, Mode, Lifestyle und Sprache),
wobei die einen zu schlech t und die anderen zu umstandslos integrierbar scheinen. Dieses doppelte
Ausländer-Trauma war nach dem I!. September in Kampfpathos und Katastrophenangst oder in die
militärische und dip lomatische Haltung der Bundesregierung übersetzbar. Die eine lautete, Deut
sche müssten Verantwort ung in abente uerfreien Kriegen übernehmen; die andere, sie müssten sich
um den Weltfrieden und die innere Sicherheit mühen. Deut sche Politik schwankte aber nicht zwi
schen den zwei Polen, sich mal als Kriegspartei, mal als Verteidigerin des Völkerrechts aufzusp ielen,
sonde rn füh rte nur vor , wie Gewalt und Gesetz rhetorisch und praktisch zueinander kom men .

32 Generell un terliegen Legitimati on sst rategien der Mach t - als Kreisläufe gegenseitigen Legirimierens
zwischen Komm unikatio nsspez ialisten -, je weitläufiger und komplexer sie werden, "den Gefahren

krisenhafter Entwic klung" (Bourdieu 1997: 134).

33 Nach einem D iktum von ] essica Stern (vgl. Internet I).
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